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liegen einer Verfehlung sprechenden Um
stände der Tat — insbesondere die die 
Schuld des Täters und seine Persönlichkeit 
betreffenden — sind dabei desto höhere An
sprüche zu stellen, je weiter der verursachte 
oder beabsichtigte Schaden an den Betrag 
von 50 Mark heranreicht oder diesen 
nicht wesentlich übersteigt. In dieser Re
lation kommt die besondere Bedeutung 
des Schadens für die Bestimmung der 
Schwere einer gegen die sozialistischen 
Eigentumsverhältnisse gerichteten Hand
lung zum Ausdruck. Ein unter dieser 
Wertgrenze liegender Betrug, z. B. durch 
Krankenscheinfälschung eines arbeits
scheuen Täters, kann unter Umständen, 
z. B. weil ein hoher Grad von Schuld 
vorliegt, ein' Eigentumsvergehen darstel
len.
3. Große Intensität liegt vor, wenn der 
Täter erhebliche körperliche Gewalt an
wendet, spezielle technische Hilfsmittel be
nutzt oder besondere geistige Anstrengun
gen unternimmt. Die Art und Weise der 
Tatbegehung, insbesondere das Überwin
den von Sicherungen oder Hindernissen 
zum Schutze des sozialistischen Eigentums, 
erhöht die Schwere der Handlung.
Im Unterschied zur „besonders großen In
tensität“ im Sinne des §162 Abs. 1 Ziff. 3 
ist es bei der „großen Intensität“ gemäß 
§ 161 beispielsweise nicht erforderlich, daß 
der Täter Zerstörungen oder erhebliche Be
schädigungen an den zur Eigentumssiche
rung dienenden Vorrichtungen vornimmt. 
Große Intensität liegt z. B. vor, wenn Fen
sterscheiben zerschlagen, Fenster ausgeho
ben, Türen eingedrückt, Schlösser beschä
digt oder einfache Schlösser mit Dietrichen 
oder Nachschlüsseln geöffnet werden.
Zur Abgrenzung zwischen großer und be
sonders großer Intensität vgl. § 162 Anm. 4. 
Es ist nicht erforderlich, daß bei großer In
tensität auch ein höherer Schaden verur
sacht wird.
Bei Betrugshandlungen ist für die Abgren
zung zwischen Verfehlung und Vergehen

zu beachten, daß die vom Tatbestand 
geforderte Täuschungshandlung nicht 
schlechthin ausreicht, um die große Inten-' 
sität zu begründen. Sie stellt nur dann ein 
Handeln mit großer Intensität dar, wenn 
die angewandten Mittel und Methoden 
über den gewöhnlichen Rahmen hinausge
hen, beispielsweise Raffinesse oder Hinter
list aufweisen.

4. Grobe Mißachtung der Vertrauensstel
lung setzt voraus, daß dem Täter zum 
Schutze und zur Sicherung des sozialisti
schen Eigentums eine besondere Verant
wortung übertragen worden war, so bei 
Kassierern, Boten und Briefträgern. Diese 
Vertrauensstellung muß hier nicht mit ei
ner besonderen Befugnis, wie das für 
§§ 161 a, 165 erforderlich ist, verbunden 
sein.

5 Ein Vergehen nach § 161 liegt auch 
dann vor, wenn bei einer Diebstahls- oder 
Betrugshandlung andere erschwerende 
Umstände vorliegen.
Solche anderen Umstände können sich z. B. 
aus der Persönlichkeit des Täters oder der 
wiederholten Begehungsweise ergeben, 
ohne daß ein höherer Schaden, große In
tensität, grober Mißbrauch der Vertrauens
stellung oder die Voraussetzungen des 
Rückfalls vorliegen. »
Ist z. B. der Täter bereits wegen einer Ei
gentumsverfehlung (§T60 und § 179) durch 
ein gesellschaftliches Gericht oder diszipli
narisch zur Verantwortung gezogen worden 
und ist seine erneute Handlung Ausdruck 
seiner bisherigen Unbelehrbarkeit, kann 
dieser Umstand als taterschwerend gewer
tet werden. Die Tatmotivation und der 
Grad der Schuld, z. B. Diebstahl oder Be
trug, um Mittel für Alkoholmißbrauch zu 
erlangen, ohne daß schon eine asoziale Le
bensweise vorliegt, oder die Art und Weise 
der Tatbgehung, wenn der Täter z. B. Kin
der zur Tat benutzt, können erschwerende 
Umstände begründen.
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